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Temporäre Post-Regeln.
(Vom Herrn Minister des Innern bestätigt am 12. Juni 1871.)

Die innerhalb des Reichs durch die Post zu versen­
dende Correspondenz wird eingetheilt in einfache und 
Dersicherte.

Zur einfachen Correspondenz gehören:

1. Geschlossene einfache und recommandirte Briefe.

2. Offene Briefe (Correspondenz-Karten).

3. Kreuzband-Sendungen.

4. Päckchen ohne Werthangabe.

Zur versicherten Correspondenz werden gezählt:

1. Päckchen mit Angabe des Werths.

2. Geldbriefe (Geldpackete).

Z. Werthbriefe (Werthpackete).

1»
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I. Geschlossene Briefe.
§ 1. Als geschloffener Brief qilt jedes Blatt, oder 

einige Blätter Papier, welche couvertirt, versiegelt oder ver­
klebt, oder aber in einen besondern Papierumschlag gelegt 
sind, dessen Klappen zugesiegelt oder zugeklebt worden. Ueber- 
haupt wird als geschlossener Brief, für dessen heimliche.Ein- 
schließung in ein anderes Couvert oder in ein Päckchen eine 
Strafe zu erlegen ist, eine jede geschlossene schriftliche 
Sendung angesehen, welche, wenn sie auch ohne Adresse 
ist, eine Form besitzt, die ihre Annahme und Beförderung 
durch die Post zulässig macht.

Das Gewicht eines jeden auswärtigen (иногородное) 
oder Stadtbriefes (городское), Privat- oder Kronsbriefes 
darf 32 Loth nicht übersteigen, und muß der Brief selbst 
eine Form haben, welche sich zur Versendung mit der Post 
eignet. '

Kronsbriefe von Krons-Jnstitutionen und amtlichen Personen 
mit der Aufschrift „Geheim" (Секретно) oder „mit 
Document" (съ документом!») können mit einem 
Siegel, Lack oder Oblate versiegelt sein.

Einfache Briefe.
§ 2. Die einfachen Briefe sind entweder auswärtige 

(иногородныя), d. h. Briefe, welche zur Beförderung an 
andere im Reiche belegene Orte bestimmt sind, oder Stadt­
briefe (городск!я), welche in Städten, woselbst Stadtposten 
existiren, innerhalb der Stadtgrenzen versandt werden.

§ 3. a) Für die Beförderung eines auswärtigen 
Brieses wird für jedes Loth seines Gewichts 10 Kop. erhoben.
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b) Für die Beförderung eines Brieses *aus schließlich 
zwischen St. Petersburg, Kronstadt, Oranienbaum, Peterhof, 
Zarskoje Selo, Pawlowsk, Gatschina, Strelna und allen 
im St. Petersburgschen Kreise belegenen Orten wird für 
die ersten 2 Loth 5 Kop. und für jedes folgende Loth deS 
Briefgewichts 5 Kop. erhoben.

c) Für die Übersendung eines Stadtbriefes wird in 
St. Petersburg und Moskau 5 Kop., in den andern Städten 
3 Kop. für jeden Brief erhoben.

§ 4. Der Absender eines auswärtigen Briefes braucht 
für denselben, falls er es wünscht, nicht das volle festge­
setzte Gewichtgeld zu entrichten, muß jedoch zum Mindesten 
für jeden Brief, dessen Beförderung zwischen den in § 3 
Pkt. b benannten Orten zu geschehen hat, 5 Kop., und für 
einen Brief, der nach irgend einem der übrigen Orte des 
Russischen Reiches zu versenden ist, 10 Kop. bezahlen. Eine 
Ausnahme hiervon machen die an Staats-Institutionen 
adressirten Briefe, welche vollständig frankirt werden müssen.

Für einen nickt vollständig frankirten Brief wird von 
dem Empfänger ein Ergänzungsporto im 1 ^fachen Be­
trage erhoben, d. h. für jedes nicht srankirte Loth 15 Kop., 
(oder 7 y2 Kop. für die in § 3 Pkt. b bezeichneten Briefe). 

Anmerkung. Ein nicht vollständig frankirtes Loth gilt als gänz­
lich unfrankirt.

Z. B. Wenn auf einem zur Versendung von St. Petersburg nach 
Moskau bestimmten Brief von 2 Loth Gewicht, Marken im 
Betrage von 11 oder 12, oder 13 u. so weiter bis 19 Kop. 
ausgeklebt sind, so gilt derselbe nur für 1 Loth frankirt, und 
wird folglich vom Empfänger des Briefes für das zweite nicht 
frankirte Loth ein Ergänzungsporto im l'/z fachen Betrage, also 
mit 15 Kop., beigetrieben. Die für das 2te Loth, außer den 
10 Kop. für das erste Loth aufgeklebten Marken, kommen hiebei, 
weun sie zusammen nicht das Porto für 1 Loth, d. i. 10 Kop. 
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betragen, nicht in Anrechnung und werden als gar nicht aus-- 
geklebt betrachtet.

§ 5. Auswärtige Briefe mit einer Marke unter 5 Kop.^ 
Wenn solche zu den in § 3 Pkt. b bezeichneten gehören, und 
mit einer Marke unter 10 Kop., falls sie nach andern Orten 
des Reichs zu versenden sind, so wie endlich Stadtbriefe 
mit einer Marke unter 5 Kop. (in St. Petersburg und 
Moskau), oder 3 Kop. in den andern Städten, gelten als 
gänzlich unsrankirt und können nicht nach dem Bestimmungs­
ort abgesertigt werden.

§ 6. Die Annahme eines nicht vollständig frankirten 
Briefes, kann der Adressat, ohne denselben zu öffnen, ablehnen..

§ 7. Die einfachen Briefe werden zwischen den Post­
stellen nach ihrer Zahl befördert, und nicht einzeln in die 
Register eingetragen.

8 8. Das Frankiren einfacher Briese, sowohl aus­
wärtiger als Stadtbriese, geschieht durch Postmarken, welche 
auf die Adressenseite des Brieses zu kleben sind, oder 
durch gestempelte Postcouverts, in welche die Briefe hin­
eingelegt werden.

Recommandirte Briefe.
Die recommandirten Briese haben den Zweck, dem 

briefschreibenden Publicum eine größere Sicherheit hinsicht­
lich seiner Correspondenz zu gewähren.

§ 9. Der recommandirte Brief muß jedenfalls in einen 
Papierumschlag gelegt werden, dessen Klappen entweder ver­
klebt oder mit einem oder mehreren Siegeln oder Oblaten 
geschlossen werden können. Aus der Adreßseite dieses Um­
schlages muß die Aufschrift „recommandirt" (заказное) 
gesetzt werden.
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§ 10. Die reeommandirten Briefe werden auf der 
Post abgegeben, in ein Buch eingeschrieben und unter na­
mentlicher Eintragung in die Register befördert. Ueber den 
Empfang eines reeommandirten Briefes giebt die Post eine 
Quittung.

§ 11. Für einen reeommandirten Brief wird an Porto 
10 Kop. für jedes Loth seines Gewichts, 10 Kop. für das 
Recommandiren und 5 Kop. für die Quittung erhoben.

Beim Frankiren eines reeommandirten Briefes, wird die 
Recommandations - Gebühr mit 10 Kop. für jeden 

■ Brief, daS Gewichtgeld aber mit 10 Kop. für jedes 
Loth Gewicht, das der Brief hat, bezahlt, d. h. für 
einen reeommandirten Brief von z. B. 3 Loth Ge­
wicht ist zu zahlen: für 3 Loth — 30 Kop., für 
das Recommandiren 10 Kop. und für die Quittung 
(im Fall der Brief in der Postanstalt zur Absendung 
äbgegeben wird) 5 Kop., in Summa 45 Kop.

§ 12. Der recommandirte Brief wird in den Städten 
dem Adressaten in's Haus gebracht, und gegen eine Empfangs­
bescheinigung ausgereicht. Wenn aber der Absender wünscht, 
daß sein recommandirter Brief dem Empfänger aus der Post 
ausgereicht werde, so hat derselbe auf der Adreßseite des 
Couverts die Aufschrift „vermittelst Postanzeige auszurei­
chen," (выдать по пов’Ьстк'Ь) zu machen.

§ 13. Im Fall der recommandirte Brief auf der Post 
verloren geht, ist der Absender desselben berechtigt, von dem 
Postressort gegen Vorweisung der Quittung eine Entschä­
digung von 10 Rbl. für den.Bries zu erhalten.

§ 14. Für recommandirte Briefe wird das Porto, die 
Zahlung für das Recommandiren und für die Quittung 
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durch Postmarken, welche auf der mit der Adresse versehenen 
Seite des Couverts zu kleben sind, oder durch gestempelte 
Postcouverts von einem, dem zu zahlenden Betrage ent­
sprechenden Werth, in welche die Briefe hineingelegt werden, 
entrichtet.

§ 15. Ein recommandirter Brief kann auch in den 
Briefkasten geworfen werden; ein solcher Brief wird, falls 
er vollständig für Gewichtgeld und für das Reeommanviren 
frankirt ist, und die in 8 9 angegebenen Bedingungen er­
füllt sind, in der in § 10 und 12 angegebenen Ordnung 
befördert; wenn derselbe aber verloren gehen sollte, erhält 
der Absender vom Postreffort keine Entschädigung ausgezahlt.

Ein im Briefkasten gefundener Brief, welcher hinsicht­
lich des Portos und der Reeommandation nicht voll fran­
kirt ist, oder bei welchem die im § 9 angegebenen Bedin­
gungen nicht beobachtet worden, oder auf dessen Adresse oder 
Aufschriften sich ausgestrichene und eorrigirte Stellen befin­
den, wird als einfacher Brief abgefertigt.

Recommandirte Briefe können nur nach Städten oder solchen 
Orten *) gesandt werden, woselbst die Annahme und 
Ausgabe von jeglicher Art Correspondenz eingerichtet ist. 
Wenn demnach aus dem Briefkasten ein Brief heraus- 
genvmmen wird, welcher die Aufschrift „recommandirt" 
trägt und vollständig frankirt ist, jedoch an einen Ort 

*) Auskünfte über dergleichen Orte sind enthalten im Verzeichniß 
der Postanstalten des Russischen Reiches, welches von dem Post­
departement im Jahre 1870 herausgegeben worden. Der Preis 
für 1 Exemplar dieses Verzeichnisses mit geographischer Karte 
beträgt 1 Rbl. Auswärtige Personen, welche sich wegen Aus­
sendung eines solchen Verzeichnisses an das Postdepartement 
wenden, haben, außer 1 Rbl. für das Exemplar, noch die 
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adressirt ist, woselbst keine die Ausgabe jeglicher Art 
Correspondenz bewerkstelligende Postanstalt existirt, so 
wird derselbe als einfacher, nicht aber als re- 
commandirter Brief an seinen Bestimmungsort 
abgesandt.

II, Offene Briefe (Correspondenz-Karten).
§ 16. Diese neue Art von Briefen dient zur Füh­

rung einer offenen Correspondenz. Die Form dieser offenen 
Briese ist die eines Blankets in ’/I6 eines Bogens. Auf die 
eine Seite des Blankets ist eine genaue Adresse zu schrei­
ben, die andere Seite bleibt für die schriftliche Mittheilung, 
welche mit Dinte oder mit Bleistift geschrieben werden kann; 
die Unterschrift des Absenders ist nicht erforderlich. Die 
Blankete für die offenen Briefe werden vom Postressort an­
gefertigt, und ist die Beförderung offener Briefe auf andere 
Blanketen nicht zulässig.

Der Preis für die Blankete zu Correspondenz-Karten wird 
auf 1 Kop. für 4 Stück festgesetzt.

§ 17. Für die Beförderung der offenen auswärtigen 
Briefe wird 5 Kop., und der offenen Stadtbriese (wo eine 
Stadtpost existirt) 3 Kop. für den Brief entrichtet. Ein 

erforderlichen Postgebühren (Porto für 1 Ä, Assecuranz 1 Kop. 
und für die Quittung 5 Kop.) sowie für die Verpackung 10 Kop. 
beizulegen. Ueber Eröffnung, Ueberführung und Schließung 
von Post-Stationen, woselbst Annahme und Ausgabe von ein­
facher oder jeglicher Art Correspondenz stattfindet, wird recht­
zeitig im Regierungs - Anzeiger publicirt. Im Anfänge de8 
Jahres 1872 wird ein neues Verzeichniß mit den stattgehabten 
Veränderungen herauszugeben beabsichtigt.
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offener Brief muß mit der entsprechenden Postmarke voll 
frankirt sein, und werden nicht voll frankirte nicht nach 
dem Bestimmungsort abgefertigt.

III. Kreuzband-Sendungen.
§ 18. Zur Beförderung unter Kreuzband (Banderole) 

werden angenommen: a) gedruckte, lithographirte, metallo- 
graphirte oder auf anderem mechanischen Wege hergestellte 
Gegenstände, welche sich zur Beförderung mit der Briefpost 
eignen, jedoch mit Ausnahme solcher, welche mit der ge­
wöhnlichen Copirpresse abgedruckt sind; und b) Muster und 
Warenproben, die keinen Verkaufswerth haben.

Die per Post unter Kreuzband zu versendenden Muster und 
Waarenproben müssen erstens zu selchen Gegenständen 
gehören, welche überhaupt mit der Post versandt 
werden dürfen; selbstverständlich können unter Kreuz­
band keine Gegenstände aus Metall, Stein und dgl. 
gelegt werden; zweitens dürfen jene Muster und Proben 
keinerlei Verkaufswerth haben, z. B. ein kleines Stück 
Zeug, Leder, gefärbtes Papier, Wachstuch und dgl., 
oder eine ganz unbedeutende Quantität Samen, 
Kräuter und dgl.; verschüttbare Gegenstände müssen 
zuerst in ein Papiersäckchen, jedoch dergestalt, daß man 
dasselbe von einer Seite stets öffnen kann, und dann 
erst in das Kreuzband gelegt werden.

§ 19. Für dergleichen Sendungen im Gewicht bis 
zu 3 Loth werden 2 Kop., im Gewicht von 3—6 Loth 4 Kop. 
und so fort, progressivisch für jede 3 Loth Mehrgewicht aber­
mals 2 Kop.
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§ 20. a) Das Gewicht- einer jeden Sendung darf 
nicht 21 Loch überschreiten; b) die Sendung muß derge­
stalt in das Kreuzband eingeschlossen werden, daß Alles, 
was sich unter der Banderole befindet, bequem übersehen 
werden kann; c) in der Sendung darf außer der Unter­
schrift des Absenders, der Angabe des Orts und der Zeit 
der Abgabe nichts Geschriebenes enthalten sein, nur bei 
Sendungen von Mustern und Waarenproben ist noch die 
Angabe des Fabrik- und Waarenzeichens, der Firma des 
Absenders, der Nummern und Preise, welche sich auf diese 
Waaren beziehen, gestattet; d) die Adresse des Empfängers 
ist auf die Banderole zu schreiben; e) jede Kreuzband­
Sendung muß vollständig durch auf die Banderole geklebte 
dem Gewicht der Sendung entsprechende Postmarken fran- 
kirt sein, widrigenfalls dieselbe nicht nach dem Bestimmungs­
ort abgefertigt wird.

IV. Päckchen ohne n. mit Werthangabe.
Allgemeine Regeln für Päckchen.

§ 21. Päckchen werden in Kisten, Leder, Wachstuch 
oder Leinwand verpackt zur Beförderung durch die Post 
angenommen. Päckchen im Gewicht bis zu 5 A, welche 
zwischen den an der Eisenbahn belegenen Poststellen beför­
dert werden, können auch in festes Papier und unter Bande­
role von Wachstuch oder Leinwand verpackt zur Abferti­
gung angenommen werden.

§ 22. Ein jedes Päckchen, welches nicht in eine Kiste 
oder in Leder verpackt ist, muß durchaus mit einem starken 
Bindfaden kreuzweise umbunden und sestgeknotet sein, doch 
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dürfen auch in Kisten und Leder verpackte Päckchen mit 
Bindfaden umbunden sein. Die Enden des Bindfadens 
können mit Siegellack angestegelt, oder auch plombirt werden. 
Der Absender ist verpflichtet, auf das Päckchen seinen Namen 
und Wohnort zu schreiben.

§ 23. Päckchen können je nach dem Belieben des Ab­
senders mit oder ohne Angabe des Werthes zur Post ge­
geben werden.

§ 24. Das Gewicht eines jeden Päckchens sammt 
Emballage ist auf 3 Pud inclusive beschränkt. Päckchen, 
welche ihrem Umfange nach sich nicht zur Beförderung mit 
der Post eignen, werden nicht angenommen.

§ 25. Für die Festigkeit der Verpackung hat der Ab­
sender zu sorgen, und das Postressort verantwortet dem 
Absender gegenüber für keine Beschädigung der im Päckchen 
enthaltenen Sachen, wenn dieselben durch eine mangelhafte 
Verpackung der Sachen oder des Päckchens selbst entstan­
den sind.

§ 26. Päckchen ohne Werth und Päckchen im Werthe 
bis zu 10 Abl. werden, wenn sie nicht über 5 S schwer 
sind, in den Residenz-, Gouvernements- und Gebietsstädten 
und in der Stadt Odessa auf Wunsch des Absenders dem 
Adressaten in's Haus geschickt, wofür beim Empfange des 
Päckchens 15 Kop. zu entrichten sind. Zu diesem Zweck 
muß das Päckchen die Aufschrift „mit Zustellung" (съ до­
ставкою) haben.

§ 27. Für die Beförderung der Päckchen ist das Ge­
wichtgeld pro Pfund nach der Entfernung zu entrichten, 
und zwar bis

zu 300 Werst — 3 Kop. vom Pfund,
,, 400 „ 4 „ „ „
и 500 „ 5 „ „ „
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und so fort, indem progressiv die Zahlung um einen Äop. 
für jede weitere Entfernung von 100 Werst erhöht wird. 
Das niedrigste Maaß des Gewichtgeldes für ein Päckchen 
beträgt für jede Entfernung 10 Kop. Bei Annahme eines 
Päckchens zur Beförderung wird eine Quittung gegen Ent­
richtung von 5. Kop. ausgereicht.

Anmerkung. Für Päckchen mit Büchern wird der niedrigste Be­
trag des Gewichtgelves nicht bestimmt. Deshalb ist aber daS 
Päckchen mit Büchern der Post offen zu übergeben, d. h. nicht 
vollständig verpackt, damit man sich davon überz-ugen kann, 
daß in dem Päckchen nur Bücher enthalten sind. DaS Päckcheu 
muß die Aufschrift: „mit Büchern" (съ книгами) haben. Der­
jenige Absender, welcher unter diesen Bedingungen sich nicht 
der den Päckchen mit Büchern gewährten Vergünstigung bedienen 
will, zahlt dafür an Porto den in § 27 angegebenen Betrag. 

§ 28. Bis zum Erscheinen der Tabelle zur Berech­
nung der Entfernungen zwischen allen Städten des russi­
schen Reichs wird das Gewichtgelo für Päckchen berechnet: 

a) bei Versendungen zwischen verschiedenen Gouverne­
ments nach der Entfernung der Gouvernementsstadt desjenigen 
Gouvernements, aus welchem das Päckchen abgefertigt wird, 
von der Gouvernementsstadt desjenigen Gouvernements, 
wohin dasselbe bestimmt ist;

b) b ei Versendungen im Gouvernement nach der Ent­
fernung der betreffenden Städte (in deren Kreisen der Ort. 
der Absendung und der Ort der Ankunft sich befinden) von 
einander, und •

c) b ei Versendungen im Kreise nach der Entfernung 
der Poststellen von einander. Die Entfernung wird nach 
dem Post-Doroschnik von 1871 berechnet.

§ 29. Die Päckchen werden bei der Ausgabe nicht 
geöffnet, außer in dem im § 69 angegebenen Falle.
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Besondere Regeln.

§ 30. Für den Verlust eines Päckchens ohne Werth­
angabe, für welches keine Assecuranzprämie erhoben war, 
verantwortet das Postressort nicht dem Absender gegenüber.

§ 31. Bei Versendung eines Päckchens mit Werth­
angabe wird außer dem Gewichtsporto und der Quittungs­
gebühr noch eine Versicherungszahlung nach der in § 56 
angegebenen Tabelle erhoben. Hiernach zahlt das Post­
ressort, falls auf der Post ein Päckchen mit Werthangabe 
verloren geht, dem Absender gegen Vorweisung der Em­
pfangsquittung als Entschädigung die dem Werthe des 
Päckchens gleiche Summe aus.

§ 32. Auf dem Päckchen mit Werthangabe ist die 
Aufschrift: „Werthpäckchen" (ценная) zu machen, und der 
Werth selbst in Rubeln geschrieben anzugeben. Päckchen 
von mehr als 5000 Rubel Werth werden auf der Post 
nicht angenommen.

V* Geldbriefe (Geldpackete).

§ 33. Die Geldbriefe sind dazu bestimmt, die Ver­
sendung von durchgezähltem Geld, welches im Reiche eour- 
sirt, in Ereditbilleten und in klingender Münze (in geringem 
Betrage), von Staatspapieren, Reichsrenteibilleten, Actien, 
Obligationen, Antheilen der im Reiche gestatteten Privat­
gesellschaften und Institutionen, den dazu gehörigen Cou­
pons und Talons und unbeschriebenem Stempel- und 
Wechselpapier zu vermitteln. Die mittelst der Geldbriefe 
zu befördernden Gelder und Werthpapiere unterliegen der 
obligatorischen Zahlung einer Versicherungsgebühr.
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Anmerkung 1. Als klingende Münze in kleinem Betrage wird 
angesehen: Kupfermünze bis zu 93/4 Kop., Silbermünze bis 
zu einem Rubel und Goldmünze bis zu 21 Rubel.

Anmerkung 2. Es ist gestattet, im Geldbriefe zugleich mit den 
Geldwerten auch Briese (jedoch nicht geschlossene, § 1) und ver­
schiedene andere Papiere, die nicht bet Versicherung und der 
Eintragung in die Listen unterliegen, einzuschließen.

§ 34. Der Geldbrief wird der Post offen übergeben, 
damit die einliegenden Werthe überzählt werden können.

§ 35. Wenn in einem Geldbriefe nur Werthpapiere, 
oder solche Papiere mit Geldern zusammen enthalten sind, 
muß vom Absender darüber ein Berzeichniß in russischer 
Sprache und mit seiner Unterschrift gemacht werden, in 
welchem die Quantität der zu befördernden Papiere jeder 
Gattung (ohne Nennung der Nummern) und des Geldes, 
mit Angabe des Werthes, anzugeben ist. Die Summe aller 
Werthe wird in Zahlen und mit Buchstaben geschrieben 
bezeichnet. Im Berzeichniß dürfen keine verbesserten oder 
durchstrichenen Stellen vorkommen.

Anmerkung. Wenn nur Geld im Briefe enthalten ist, ist ein Ver- 
zeichniß nicht erforderlich.

Beispiel eines Verzeichnisses für ein Geldpacket:
1. In Creditbilleten zweihundert

Rubel......................................... 200 R. — K.
2. Zwei Serien, jede mit vier 

Coupons . ..............................108 „ 20 „
3. Zehn Billete der 1. innern

5 % Prämienanleihe, jedes mit
zehn Coupons . . . . . 1750 „ — „

4. Zwei Billete der 1. innern 5 % 
Prämienanleihe, jedes mit vier­
zehn Coupons ..... 370 „ — „
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ö.

6.

7.

Vierundzwanzig Coupons (von 
der und der Actie) zu 2 Rbl.
jedes .........................................
Ein 5% Reichsbankbillet 1. 
Emission zu 500 Rbl. mit zwölf 
Coupons ............................. .
Zwanzig Bogen Stempelpapier 
zu einem Rubel Werth . .

48 R. - K.

500 n n

20 II II

2996 R. 20 K. 
Im Ganzen zweitausend neunhundert sechsundneunzig 
Rubel zwanzig Kopeken.

(Unterschrift des Absenders.)
Wenn der Nominalwerth eines gewiffen Papiers 

ein und derselbe ist, d. h. wenn dasselbe nicht ver­
schiedene Werthgrößen hat, wie z. B. die Billete der 
innern Prämienanleihe, stets 100 Rbl., oder die 
Serien, welche immer 50 Rbl. Werth sind, so ist 
die Angabe ihres Nominalwerthes im Verzeichniß für 
den Absender nicht obligatorisch; wenn aber der No­
minalwerth, d. h. die Werthgröße ein und desselben 
Papieres verschieden ist, wie z. B. der Reichsbank- 
billete, welche einen Werth von 100 Rbl., 150 Rbl., 
500 Rbl., 1000 Rbl., 5000 Rbl., 10,000 Rbl. 
und 25,000 Rbl. repräsentiren, so muß der Nominal­
werth eines solchen Papieres durchaus im Verzeichniß 
angegeben sein.

§ 36. Die übergebene Wertheinlage wird in Gegen­
wart des Absenders von dem Postempfänger nach dem Der- 
zeichniß verglichen und letzterem das Poststempel beigedrückt. 
Hierauf werden die Werthe nebst dem Verzeichniß in den 
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Umschlag gelegt, auf welchen der Empfänger zum Beweise, 
daß er die Einlage mit dem Verzeichniß verglichen hat, 
seinen Namen schreibt.

§ 37. Der Umschlag eines Geldbriefes muß eine 
solche Form haben, daß die Klappen desselben unter ein­
ander versiegelt werden können. Alle Klappen werden 
unter einander durch mindestens vier gleiche Siegellack­
Siegel des Absenders geschlossen, in der Mitte des Um­
schlages aber wird das Siegel der Poststelle in der Art auf­
gedrückt, daß alle Enden der Klappen dadurch befestigt werden. 
Die Abdrücke des Petschafts müssen deutlich und unver­
sehrt sein.

§ 38. Der Umschlag des Geldbriefes muß je nach 
seinem Umfange und Gewichte aus haltbarem, festem Pa­
pier, Leinwand oder Wachsleinwand bestehen. Wenn ein 
Brief nicht über ein Pfund schwer ist, kann der Umschlag 
aus Papier allein bestehen; bei Briefen bis zu 5 Pfund 
muß derselbe aus Papier auf Leinwand geklebt, und bei 
Briefen über 5 Pfund durchaus aus Leinwand oder Wacbs- 
leinwand gemacht werden. Wenn der Umschlag aus Lein­
wand oder Wachsleinwand besteht, müssen die Klappen, 
nachdem die Einlage aus der Post hineingelegt worden, 
zuvor zusammengenäht und dann das Siegel gemäß § 37 
aufgedrückt werden. Außerdem muß ein solcher Umschlag 
kreuzweise mit Bindfaden umbunden und verknüpft, die 
Enden des Bindfadens aber durch ein Siegel an den Um­
schlag befestigt werden.

§ 39. Auf der Adreßseite des Briefes muß sich die 
Aufschrift: „Geldbrief" (денежный) befinden und die Sum­
me der eingeschlossenen Werthe geschrieben bezeichnet werden.

§ 40. Für Geldbriese wird an Postgebühr erhobenr
Temp. Post-Regeln. 2
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a) für jedes Loth 10 Kop. Gewichtsporto; b) Versicherung 
nach der in § 56 angegebenen Taxe, und c) 5 Kop. für 
die Quittung.

§ 41. Wenn mit einem Geldbriefe Geld in klingen­
der Münze in kleinem Betrage abgesandt werden soll, so 
muß dasselbe fest in Papier gewickelt und so gelegt werden, 
daß es sich nicht bewegen und den Umschlag beschädigen kann.

§ 42. Geld in klingender Münze in größeren Be­
trägen wird, nachdem der Postempsänger dasselbe durchge­
zählt, von dem Absender zuerst in feste Leinwand und dann 
in Leder eingeschlagen. Die Enden des Leders werden zu­
sammengenommen und so fest zusammengezogen, daß der 
untere Theil des Lederumschlages so glatt als möglich werde 
und keine Falten habe, und sodann fest mit Bindfaden 
umbunden, die Enden des Bindfadens aber oberhalb der 
gebundenen Stelle durch das Leder gezogen und, nachdem 
die obern Enden des Leders gleichgemacht worden, ganz 
oben auf dem Umschlag mit dem Kronsstegel festgesiegelt. 
Zugleich mit den obern Rändern des Leders wird mittelst 
Bindfadens noch ein besonderes Stück Leder befestigt, auf 
welches der Absender sein Petschaft, in Siegellack auf» 
drückt. Dieses Stück muß von demselben Leder geschnitten 
werden, aus welchem der Umschlag besteht. Die Adresse 
und Aufschriften (gemäß § 39) werden auf die untere Seite 
des Beutels, wo das Leder glatt gezogen ist, oder auch auf 
das Lederstück, je nachdem das eine oder das andere be­
quemer ist, geschrieben.

Für die Beförderung der klingenden Münze in Leder­
umschlägen wird an Postgebühren erhoben: a) Gewichtgeld 
von jedem Pfund nach der für Päckchen bestehenden Taxe; 
d) Versicherungsgebühr von den zu befördernden Werthen 



19

nach der in § 56 angegebenen Taxe, und c) 5 Kop. für 
die Quittung.

Anmerkung. In die LederLeulel darf außer der klingenden Münze 
nichts weiter hineingelegt werden. -

§ 43. Das Gewicht eines jeden Geldpackets darf in 
den dem § 38 entsprechenden Umschlägen nicht 20 Pfund, 
und in Lederbeuteln nicht 60 Pfund übersteigen.

44. Der Werth des in Geldpacketen mit der Post 
beförderten Geldes in Creditbilleten, klingender Münze und 
den in § 33 aufgezählten Papieren wird bestimmt: a) bei 
Geldern nach dem auf den Creditbilleten oder der Münze 
angegebenen Nominalwerth (der Halbimperial — 5 Rbl. 
15 Kop.) und b) bei Papieren nach dem Wunsch des Ab­
senders, jedoch nicht unter dem im Papiere angegebenen 
Nominalwerth und nicht höher als das Doppelte desselben, 
wobei auch die bei den Papieren befindlichen Coupons in 
der Berechnung des angegebenen Werthes begriffen sind.

§ 45. Falls ein Geldpacket oder Theile der einge­
schlossenen Werthe auf der Post verloren gehen, ersetzt das 
Postressort dem Absender die verloren gegangene Summe 
gegen Vorweisung der Quittung über den Empfang desPackets.

Geldpackete find zur Versendung von Geld, zinstragenden 
Staatspapieren und andern im § 33 benannten Papie­
ren bestimmt. Werthpackete aber (s. § 46) sind bestimmt, 
um darin, mit Ausnahme von Geld, zinstragende 
Staatspapiere, Actien und überhaupt jeder Art Pa­
piere und Gegenstände zu versenden, welche zur Ver­
sendung per Post überhaupt zulässig, und in den 
Augen des Absenders irgend einen Werth haben, 
als: Rechnungen, Kaufcontracte, Obligationen, einfache 

2*
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Quittungen, Manuscripts, werthvolle Steine, Gold­
sachen und dgl. Gegenstände.

Auf diese Weise können zinstragende Papiere 
sowohl in Geld- als auch in Werthpacketen versandt 
werden. Der Unterschied besteht nur darin, daß man 
in einem Geldpacket jede Summe, d. h. ohne Be­
schränkung des Werths der Einlage versenden kann, 
während in einem Werthpacket, welches der Post offen 
übergeben wird, die Summe sämmtlicher Werthe nicht 
15,000 Rbl. übersteigen darf.

Dafür wird aber auch ein Unterschied in der 
Bestimmung des Werths der in Geld- und in Werth­
packeten versandten Werrhpapiere gemacht. Bei Ver­
sendung Ler in § 33 benannten Papiere in einem 
Geldpacket, wird der Werth derselben in dem in § 44 
bezeichneten Betrage bestimmt, d. h. nicht unter dem 
Nominalwerth und nicht höher als das Doppelte des 
auf den Papieren angegebenen Nominalwerthes, und 
ist die Versicherung dieser Papiere obligatorisch. Bei 
Versendung dieser selbigen im § 33 benannten Pa­
piere in einem Werthpacket, wird der Werth derselben 
vom Absender selbst bestimmt, da die in einem Werth­
packet zu versendenden zinstragenden Staatspapiere 
und andere Werthpapiere nicht der obligatorischen 
Zahlung der Afsecuranzgebühr unterliegen.

Bei Bestimmung des Nominalwerthes der Pa­
piere, werden die beim Papiere vorhandenen Coupons 
(deren Termin schon abgelaufen oder noch nicht ab­
gelaufen ist) nicht in Rechnung gezogen, d. h. wenn 
ein zinstragendes Papier z. B. ein Serienbillet (Billet 
der Reichsrentei, Tresorschein) 8 Coupons hat, deren
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Zahlungstermin schon abgelaufen ist, so wird der 
Nominalwert dieses Billets zu 50 Rbl. (dem Werth 
des Billets ohne Coupons) nicht aber zu 67 Rbl. 
28 Kop. (dem Werth des Billets mit 8 Coupons) 
gerechnet. Dem Absender bleibt es jedoch unbenommen, 
wenn er es wünschen sollte, in dem von ihm decla- 
rirten Werth des Papieres auch den Werth der Cou­
pons, gleichviel ob dieselben bereits fällig oder noch 
nicht fällig sind, aufzugeben.

Die von einem Papiere abgeschnittenen Coupons 
muffen im Verzeichniß besonders, d. h. als besonderer 
Werthgegenstand aufgeführt werden.

Folglich hat der Absender, wenn er z. B. ein 
Billet der innern 5% Prämienanleihe mit Coupons, 
in einem Geldpacket versenden will, den Werth des­
selben zwischen 100 und 200 Rbl. zu declariren, 
d. h. nicht unter 100 Rbl. und nicht über 200 Rbl., 
dafür kann er in das Packet sowohl von diesen Bil­
leten, als auch von andern im § 33 benannten Werth- 
papieren bis zu 100,000 Rbl. und mehr hineinlegen. 
Bei Uebersendung eines Billets der innern 5% 
Prämienanleihe nebst Coupons in einem Werthpacket, 
welches der Post offen übergeben wird, kann der 
Absender je nach seinem Ermessen, den Werth des 
Billets entweder gar nicht oder aber von 1—15,000 
Rbl. aber nicht böher declariren. Wenn er jedoch 
den Werth dieses Billets mit 15,000 Rbl. declarirt, so 
kann er in dasselbe Packet keinerlei declarirte Werthe 
mehr legen, wenngleich er berechtigt ist, in dasselbe 
.Packet auch noch weitere zinstragende oder andere 
Papiere, jedoch ohne den Werth derselben zu decla­
riren, hineinzulegen.
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VI. Briefe mit Worthen. (Werthpackete.)
§ 46. Briefe mit Werthen sind dazu bestimmt, den 

Correspondeaten die Möglichkeit zu gewähren, mittelst der­
selben für sie werthvolle Papiere und Gegenstände aller 
Art, außer Geld, zu befördern. Ein Werthbrief wird der 
Post verschlossen oder behufs Ueberzählung der in demselben 
befindlichen Gegenstände offen übergeben (s. Anm. zu § 45).

§ 47. Die Form des Couverts eines Werthbriefes 
muß derartig sein, daß alle Klappen desselben unter­
einander versiegelt werden können. Der Brief, welcher der 
Post übergeben wird, muß mit mindestens fünf gleichen 
Siegeln versiegelt sein. Ein offener der Post übergebener 
Werthbrief ist in der für Geldpackete in § 37 angegebenen 
Weise zu versiegeln. Die Abdrücke der Siegel müssen deut­
lich und unverschrt sein.

48. Für Anfertigung der Umschläge der Werthbriefe 
gelten dieselben Regeln, wie solche für Geldpackete in § 38 
bestimmt worden. '

§ 49. Auf der Adreßseite des Umschlages wird die 
Aufschrift: „Werthpacket" (ценный) gesetzt und der Werth 
des Briefes geschrieben in Rubeln angegeben. Wenn der 
Bries verschlossen übergeben wird, so muß noch der Name 
und die Wohnung des Absenders angegeben werden. Außer­
dem muß der Absender des verschlossenen Briefes, auf Pa­
pier einen Abdruck des Petschafts, mit welchem der Brief 
versiegelt wurde, einreichen. Aus diesem Papier ist der 
Name und die Wohnung des Absenders, gleichwie an wen 
und wohin der Bries bestimmt ist, anzuzeigen. Alle Auf­
schriften auf dem Briefe und dem Papier mit dem Siegel­
lackabdruck müssen von einer Hand, in gleicher Schrift und 
mit Tinte von derselben Farbe geschrieben sein.
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§ 50. In jedem Werthbriefe muß sich ein Verzeichnis 
derjenigen darin befindlichen Gegenstände befinden, für welche 
die Versicherungsgebühr zu entrichten ist. Dieses Verzeich- 
niß ist in russischer Sprache anzufertigen und von dem 
Absender zu unterzeichnen. Die Declaration und die Höhe 
des Werthes der Einlage wird dem Ermessen des Absen­
ders überlassen. Der Werth aller Gegenstände ist in Rubeln 
(ohne Kopeken) mit Ziffern und geschrieben anzugeben. In 
dem Verzeichnisse dürfen keine verbesserten und ausge­
strichenen Stellen vorkommen.

Beispiel eines Verzeichnisses für ein Werthpacket:
1. Ein Billet der 2. innern 5% 

Prämienanleihe, mit zehn Cou­
pons, Serie 421, № 38 . . . 5000 Rbl.

2. Wechsel A. B. auf dreitausend Rbl. 3000 „
3. Obligation auf ein Haus A. B.

7321, groß zweitausend Rbl. 2000 „
4. Rechnung für Herrn А. B. zwei­

hundertfünfzig Rubel .... 250 „
5. Ein goldener Ring mit einem

Brillanten ....... 150 „

10,400 Rbl. 
Im Ganzen zehntausend vierhundert Rubel.

(Unterschrift des Absenders.)

§ 51. Bei den der Post offen übergebenen Werth- 
briefen wird der darin enthaltene Werthinhalt in Gegm- 
wart des Absenders von dem Postempfänger nach dem Ver- 
zeichniß verglichen, und letzteres mit dem Poststempel ver­
sehen. Darauf wird das Verzeichniß mit der übrigen Ein- 



24

lage in den Umschlag hineingethan, auf welchem der Em­
pfänger zum Beweis der durch ihn nach dem Verzeichniß vor­
genommenen Vergleichung der Einlage seinen Namen schreibt.

Anmerkung 1. Es ist nicht verboten, in den Werthbrief zugleich 
mit den Werthgegenständen auch Briefe (jedoch nicht verschlos­
sene, § 1) und verschiedene andere Papiere und Gegenstände 
(außer Flüssigkeiten und solchen Gegenständen, welche Feuchtigkeit 
und Fett von sich geben) welche nicht die Entrichtung der Ver­
sicherungsgebühr und der Eintragung in das Verzeichniß unter­
liegen, hineinzulegen.

Anmerkung 2. Wenn in den Werthbrief Gegenstände aus Metall 
hineingelegt werden, so müssen solche möglichst fest mit Papier 
umwickelt und jedenfalls so gelegt werden, daß sie den Umschlag 
des Briefes nicht beschädigen können.

§ 52. Es dürfen in einen offen abgegebenen Brief 
nicht mehr als für 15,000 Rbl. und in einen verschlossenen 
Brief nicht mehr als für 500 Rbl. Werthgegenstände hin- 
eingethan werden.

§ 53. Das Gewicht eines Werthbriefes ist, wenn 
derselbe verschlossen abgegeben wird, auf 10 Pfund, und 
wenn er offen übergeben wird, auf 20 Pfund incl. beschränkt.

§ 54. Für die Beförderung eines Werthbriefes wird 
an Postgebühren erhoben: a) Gewichtsporto für jedes Loth 
10. Kop. b) Versicherungsgebühr gemäß der in § 56 an­
gegebenen Tabelle, und c) für die "Quittung 5 Kop.

§ 55. a) Falls ein Werthbrief oder ein Theil der 
in demselben enthalten gewesenen Werthgegenstände auf der 
Post verloren geht, so kehrt das Postressort dem Absender 
gegen Vorweisung der Quittung über dm Empfang dieses 
Brieses als Entschädigung die dem verloren gegangenen 
Werthe gleiche Summe aus.

b) Das Postressort verantwortet gleicherweise auch 
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für die Unversehrtheit des Umschlages und der Siegel des 
verschlossenen der Post übergebenen Werthbriefes. Wenn 
daher der Umschlag eines Werthbriefes oder das Siegel 
auf dem Umschlag so weit verletzt ist, daß die Möglichkeit 
der Entwendung des ganzen Inhalts oder eines Theiles 
desselben eintritt, so hat der Adressat das Recht, die An­
nahme eines solchen Brieses abzulehnen. In solchem Falle 
muß er, ohne die Post zu verlassen, eine schriftliche Erklä­
rung abgeben unter Angabe der Gründe für die Ablehnung 
des Empfangs des Briefes, und überdies seinen Namen 
(nach Belieben auch seinen Rang und Stand) auf den Um­
schlag, auf der Siegelseite, schreiben. Auf der Eingabe 
des Adressaten räumt der Postbeamte entweder die Erklä­
rung des Adressaten ein oder vermerkt darauf seine Gegen­
erklärung. Wenn es möglich ist, wird diese Erklärung 
auch durch schriftliche Aussagen von Zeugen bekräftigt. Ein 
derartiger Brief wird sodann mit der Eingabe derjenigen 
Poststelle, welche denselben abfertigte, behufs Vorweisung 
an den Absender zugestellt. Falls der Absender die Rück­
nahme des Briefes ablehnt, wird von ihm eine schriftliche 
Erklärung mit der Angabe der Gründe für die Ablehnung 
und eine ausführliche Bezeichnung der in dem Briefe ent­
halten gewesenen Gegenstände unter Angabe des Werthes 
einer jeden Einlage eingefordert. Die Poststelle stellt den 
Brief mit dieser Erklärung und den Eingaben des Adressaten 
und des Absenders dem Postdepartement vor, welches diesen 
Brief in einer besonderen Sitzung von Beamten des De­
partements besichtigt; wenn anerkannt wird, daß der 
Brief soweit beschädigt ist, daß aus demselben eine Ent­
wendung der Einlage möglich gewesen, wird der Werth- 
brief geöffnet, und der Inhalt mit der Declaration des
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Absenders verglichen. Wenn die ganze Einlage oder ein 
Theil derselben fehlt, wird, falls dies nöthig erscheint, un­
verzüglich in dieser Angelegenheit eine Untersuchung einge­
leitet, welcher nach ihrer Beendigung dem Postdepartement 
zur Durchsicht vorzustellen ist. Wenn hierauf anerkannt 
wird, daß eine Entwendung der ganzen Einlage oder eines 
Theiles derselben in der That stattgefunden, erhält der Ab­
sender des Briefes vom Postressort als Entschädigung die­
jenige Summe, welche dem auf diesem Briefe angegebenen 
Werthe oder dem fehlenden Theile des Werthes gleichkommt. 
Falls aber bei der Bestchtigung des Briefes gefunden wird, 
daß aus dem Briefe keinerlei Entwendung stattsinden konnte, 
wird der Brief dem Absender gegen Vorweisung der Post­
quittung retradirt; die entrichteten Postgebühren werden 
dabei nicht zurückerstattet.

Vll. Taxe der Versicherungsgebühr.
§ 56. Die Versicherungsgebühr für die in Geldbriefen, 

Werthbriesen und Päckchen beförderten Werthe wird nach 
dem vom Absender angegebenen Werthe der Summen in 
folgenden Beträgen erhoben:

a) Für Werthe oder Summen von 1 bis 100 Rbl. 
— 1 Kop. vom Rbl.;

b) Für Werthe oder Summen von 100 bis 400 Rbl. 
— y2 Kop. vom Rbl. unter Zuzahlung von 50 Kop. für 
die ganze Sendung;

c) Für Werthe oder Summen von 400 bis 1600 Rbl. 
— ’4 Kop. vom Rbl., unter Zuzahlung von 1 Rbl. 50 
Kop. für die ganze Sendung, und

d) Für Werthe oder Summen über 1600 Rbl. — 



27

‘A Kop. vom Rbl. unter Zuzahlung von 3 Rbl. 50 Kop. 
für die ganze Sendung.

Anmerkung. Vom Bruchtheile eines Rubels wird die Versicherungs­
gebühr wie für einen ganzen Rubel berechnet.

VIIL Beförderung periodischer Schriften, 
die im Innern des Reichs erscheinen.

Die in Grundlage des Allerhöchsten Befehls vom 7. 
August 1869 (Regierungs-Anzeiger № 187) gegenwärtig 
geltenden Vorschriften hinsichtlich des Abonnements und der 
Versendung Periodischer Schriften bleiben in Kraft; ausge­
nommen die Zahlung für die Beförderung.

§ 57. Für die Beförderung periodischer Schriften, 
welche im Innern des Reichs erscheinen, wird die Zahlung 
von dem Seitens der Redaction oder des Herausgebers 
angekündigten Abonnementspreise nebst Zustellung (wobei 
in diesem Preise alle Ausgaben für die Herausgabe und 
Beförderung der Zeitung oder des Journals, wie nament­
lich das Porto, die Verpackungs- und Comptoirkosten rc. 
mit enthalten sind) erhoben:

Für Zeitschriften, welche nicht mehr als ein Mal im 
Monat erscheinen, 8%, für solche, welche nicht mehr als 5 
Mal im Monat erscheinen, 12% und für solche, welche 
nicht mehr als ein Mal am Tage erscheinen 16%.

Als geringster Betrag dieser Zahlung wird angenom­
men: für Zeitschriften, a) welche nicht mehr als ein Mal 
im Monat erscheinen, 50 Kop. jährlich; d) welche nicht 
mehr als 5 Mal im Monat erscheinen, 60 Kop. jährlich, 
35 Kop. halbjährlich; und c) welche nicht mehr als ein 
Mal am Tage erscheinen, 1 Rbl. 20 Kop. jährlich, 65 Kop. 
halbjährl., 35 Kop. für 3 Mon. u. 12 Kop. für einen Monat.
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IX. Allgemeine Megeln fiir die Ver­
sendung der Correspondenz.

§ 58. Es ist verboten brennbare, ätzende und leicht 
entzündliche Stoffe und Gegenstände, sowie unbanderolirte 
Tabacksfabrikate jeder Art mit der Post zu befördern.

§ 59. Es ist verboten: a) in Briefe Werthpackete 
und Päckchen Geld, welches im Reiche Cours hat (in Cre­
ditbilleten und klingender Münze), und b) in Briefe und 
Päckchen verschlossene Briese einzuschließen.

§ 60. Flüssigkeiten in größeren Quantitäten (außer 
ätzender und leicht entzündlicher Stoffe) dürfen mit der 
Post nicht anders, als in Gesäßen aus starkem Glas, sorg^ 
faltig verschlossen und in hermetisch geschlossenen Metall­
büchsen gepackt, welche sich wiederum in starken Holzkisten 
befinden, versandt werden. Die Abfertigung der zur Beför­
derung statthaften Flüssigkeiten in kleinen Quantitäten und in 
Päckchen mit andern Gegenständen ist in sorgfältig ver­
schlossenen Glasgefäßen zulässig; nur dürfen in jedem ein­
zelnen Päckchen nicht mehr als zwei Glasgefäße enthalten 
sein und das Gewicht eines jeden nicht 1 *6 übersteigen.

§ 61. Falls entdeckt wird, daß in einer der Post 
übergebenen oder mit der Post beförderten Sendung brenn­
bare, ätzende oder leicht entzündliche Stoffe oder Gegen­
stände hineingethan waren, wird diese Sendung mit ihrem 
ganzen Inhalt zum Besten der Krone consiscirt, unb. der­
jenige, welcher der Absendung verbotener Gegenstände mit der 
Post schuldig ist, ist überdies verpflichtet, für denjenigen 
Schaden aufzukommen, welcher dadurch andern Briefen 
oder Päckchen und überhaupt der Postcorrespondenz und 
der Krone entstehen könnte.
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Derselben Beahndung werden auch diejenigen unter­
worfen, welche schuldig sind, Flüssigkeiten in größeren Quan­
titäten mit der Post ohne Beobachtung der in solcher Be­
ziehung in § 60 vorgeschriebenen Regeln abgesandt und in 
Päckchen Flüssigkeiten und Gegenstände, welche Feuchtigkeit 
oder Fett von sich geben können, hineingethan zu haben.

§ 62. Falls in einer Correspondenz mit zur Beför­
derung nicht statthaften Gegenständen Documente oder Pa­
piere anderer Art (außer Packpapier) gesunden werden, 
werden dieselben wem gehörig ausgegeben, von dem Em­
pfänger ist aber, sobald er die Annahme derselben nicht ab­
lehnt, nach dem Gewicht aller in der Correspondenz ent­
deckten Documente und Papiere (außer Packpapier) ein 
Rubel von jedem Loth beizutreiben.

§ 63. Falls in die Päckchen Gegenstände, welche ihrer 
Beschaffenheit nach Feuchtigkeit oder Fett von sich geben, 
oder Glasgesäße mit Flüssigkeiten, deren Beförderung mit 
der Post nicht unstatthaft ist, hineingethan sind und sich 
dadurch Feuchtigkeit oder Fett verbreitet hat, so daß die 
übrige Correspondenz verdorben oder beschädigt wurde, ist 
der Absender dessen, beim Verzicht des Empfängers, ver­
pflichtet, für den, den andern Päckchen oder Briefen durch 
die ungehörige Verpackung der Einlage verursachten Scha­
den, auf Verlangen der Empfänger dieser letzteren, sowie 
für den der übrigen Postcorrespondenz erwachsenen Schaden 
aufzukommen. Ein derartiges Päckchen, welches der übrigen 
Postcorrespondenz einen Schaden zugefügt hat, wird nach 
der Hingehörigkeit nicht eher ausgereicht, als nachdem die 
Entschädigung für den geursachten Schaden geleistet worden.

§ 64. Wenn eine verheimlichte Versendung von Geld­
summen mit der Post entdeckt wird, ist das Geld zu con- 
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fisciren; den vierten Theil erhält der Entdecker, während 
der Rest der Krone zufäüt.

§ 65. Für heimliche Uebersendung eines geschlossenen 
Briefes wird ein Rubel für jedes Loth eines solchen Briefes 
erhoben.

§ 66. Für das Hineinlegen von Gegenständen, welche 
nicht unter Kreuzband versandt werden dürfen, in eine Kreuz­
bandsendung, wird nach dem Gewichte der unerlaubten 
Einlage ein Rubel vom Loth beigetrieben.

§ 67. Falls entdeckt wird, daß in einem der Post 
übergebenen oder mit der Post beförderten Sendung un- 
banderolirte Tabacksfabrikate jeder Art enthalten sind, so wird 
solcher Inhalt confiscirt und aus dem Postamt dem Em­
pfänger nicht ausgereicht, sondern von den Postämtern, den 
Gouvernements- und Gebiets-Postcomptoiren der Accise- 
Verwaltung, von den übrigen Postinstitutionen aber den 
Accise-Bezirksverwaltungen übersandt, wobei die absendende 
Poststelle jedes Mal die Accisestelle benachrichtigen muß, 
woher, von wem und an wen namentlich die erwähnten 
unbanderolirten Fabrikate abgesandt wurden.

§ 68. Die auf Grund der Postverordnungen consis- 
cirten Sachen werden bei der betreffenden Poststelle meist­
bietlich versteigert.

§ 69. Die Päckchen, Packete und Briefe werden bei 
Empfangnahme oder Herausgabe auf der Post auf Ver­
langen eines Postbeamten nur dann geöffnet, wenn diesem 
ein Verdacht darüber aufsteigt, daß sich darin eine uner­
laubte Einlage befindet oder die in § 60 hinsichtlich der 
Verpackung gegebenen Regeln nicht beobachtet worden sind.

Ueber jedes Eröffnen eines Päckchens, Packets (d. i. 
Geld- oder Werthbrieses) oder Brieses und über die darin 
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gefundene Einlage wird unverzüglich ein Protocoll ausge­
nommen, unter Angabe der das Eröffnen veranlaßt haben­
den Ursachen und mit der Unterschrift des Postbeamten und 
des Absenders oder Empfängers, welche berechtigt sind, eine 
Copie dieses Protokolls zu erhalten. Wenn bei dem Oeffnen 
Zeugen gegenwärtig sind und diese die Angabe im Proto­
coll zu bekräftigen wünschen, sind derartige Zeugnisse zu­
zulassen.

§ 70. Staats - Institutionen und Personen (прави­
тельственный учреждена и лица), gleichwie Privat-Jn- 
stitutionen, welchen auf Grund der Gesetze, besonderer Al­
lerhöchster Befehle und ihrer Statuten die kostenfreie Ver­
sendung jeglicher oder gewisser Art Correspondenz zusteht, 
behalten das ihnen verliehene Recht der Versendung ihrer 
Correspondenz mit der Post ohne Zahlung von Gewichts­
porto lediglich hinsichtlich ihrer einfachen geschlossenen Briefe, 
Päckchen ohne Werth und Geldbriefe.

Den Institutionen des Finanzministerii und zwar: 
dem Münzhof, der Schulden-Tilgungs-Commission, den 
Renteien, der Reichsbank und ihren Abtheilungen und 
Comptoiren, und den Sparkassen ist es gestattet, Gelder 
und rententragende Staatspapiere in Werthbriefen (und 
Beuteln), welche nach den für die Correspoudenz dieser 
Art gegebenen Regeln der Post verschlossen zu übergeben 
sind, zu versenden, und zwar ohne Begrenzung des Werthes 
der Einlage, und ohne Zahlung eines Gewichtportos für 
die Sendung; nur müssen die Briefe (und Beutel) mit 
dem Petschaft der bezeichneten Institutionen versiegelt sein 
und diejenigen Personen, welche den Inhalt beglaubigten. 
Ich aus dem Umschlag (auf der Adreßseite) unterzeichnet 
haben.
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lieber den Empfang von Geld- und Werthbriefen und 
Werthpäckchen, für welche nach dem angezeigten Werthe 
die Versicherungsgebühr entrichtet wird, toerOen keiner In­
stitution und Person unentgeltliche Quittungen ausgereicht.

Die Versicherungsgebühr wird bei der Ablieferung der 
Correspondenz baar bezahlt. •

Auf den Briefen, Packeten und Päckchen, welche mit 
der Post ohne Zahlung von Gewichtsporto befördert perden, 
muß auf der Adreßseite angegeben werden, von welchen 
Institutionen oder Personen namentlich die Correspondenz 
abgesandt wird.

Anmerkung. Briefe von Regierungs-Institutionen und -Personen, 
welche die Aufschrift „mit Documenten" (съ документами) füh­
ren, werden in der gegenwärtig bestehenden Ordnung befördert.

Vom Jahre 1872 ab wird keine, weder Staats- noch pri­
vate Institution oder Person, das Recht behalten, 
per Post Geld oder überhaupt Werthe ohne vorherige 
Zahlung der Assecuranzgebuhr vom declarirten Werthe 
versenden zu können oder eine unentgeltliche Quittung 
zu erhalten.

Ueber die Annahme der unentgeltlichen (Krons-) 
Briefe und Päckchen ohne Werthangabe haben die 
Postbeamten im Expeditionsbuche auf Verlangen des 
Absenders nur in dem Fall zu quittiren, wenn solche 
Briefe oder Päckchen von Staats-Institutionen 
oder amtlichen Personen abgesandt werden, nicht 
aber von sämmtlichen Institutionen und Personen, 
welchen das Recht zusteht ihre Correspondenz durch 
die Post ohne Zahlung des Gewichtgeldes zu versenden.

§ 71. Die durchs die Postverordnungen vorgeschrie­
benen Adressen und Aufschriften auf der der Post überge-
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betten Correspondenz müssen in russischer Sprache gemacht 
werden. ,

Falls eine aus dem Briefkasten herausgenommene Cor­
respondenz nicht die Adresse in russischer Sprache hat, ver­
antwortet das Postressort nicht für die Ordnungsmäßigkeit 
der Beförderung und Ablieferung solcher Correspondenz.

§ 72. Behufs gehöriger Beförderung einer Corre­
spondenz müssen die Adressen der auswärtigen Correspon­
denz möglichst deutlich und ausführlich gemacht werden, 
L. h. es ist die Stadt und das Gouvernement (sowie die 
Straße und das Haus) zu bezeichnen; wenn aber die Cor­
respondenz nicht nach einer Stadt adressirt ist, so ist neben 
der Angabe des Ortes der Bestimmung das Gouvernement, 
und wenn möglich das nächste Postamt, durch welches die 
Correspondenz dem Adressaten zu übergeben ist, zu benennen.

§ 73. In die Briefkasten können mit vollständig be­
richtigten Postgebühren Kreuzband-Sendungen, reeomman- 
dirte Briefe und verschlossene und offene einfache Briefe, 
sowie nicht vollständig frankirte, verschlossene, auswärtige 
Briese hineingelegt werden.

§ 74. Für verschlossene einfache Briefe, welche an 
Staats-Institutionen (d. h. an Stellen, nicht aber an Per­
sonen) adressirt sind, müssen die Postgebühren nach dem 
Gewichte des Briefes vollständig bezahlt sein; ein nicht 
vollständig bezahlter Brief mit der gedachten Adresse wird 
auf der Post garnicht angenommen, ein in den Briefkasten 
hineingelegter aber nicht seiner Bestimmung gemäß abgefertigt. 

Wenn ein nicht vollständig frankirter Brief auf den Namen 
einer amtlichen Person, mit oder ohne Angabe ihres 
Familien«Namens adressirt ist, so wird derselbe an 
seinen Bestimmungsort abgesandt, indem es von dem

Temp. Post-Regeln. 3
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Ermessen dieser amtlichen Person abhängen toirb, 
einen solchen Brief anzunehmen oder zurückzuweisen. 
Ein nicht vollständig frankirter Privatbrief auf den 
Namen einer Staats-Institution aber wird in keinem 
Fall auf der Post angenommen und auch nicht an 
den Bestimmungsort abgesandt.

§ 75. Es dürfen auf der Post nicht recommandirte 
Briese, Packete und Päckchen mit verbesserten oder durch- 
strichenen Adressen und Aufschriften angenommen werden. 
Aus dem Umschlag der der Post übergebenen und in den 
Briefkasten hineingelegten Correspondenz find außer der 
Adresse und den nach den Postregeln erlaubten Aufschriften 
keine weiteren Auf- und Zuschriften gestattet.

Es ist verboten auf der Post anzunehmen, oder wenn aus 
dem Briefkasten genommen, abzusenden: geschlossene 
einfache oder recommandirte Briefe, Packete und 
Päckchen, welche mit nicht vorgeschriebenen Aufschriften 
versehen sind, als: „mit Documenten, mit Zins­
tragenden Papieren, mit einer Bittschrift, mit einem 
Paß, mit den und den Sachen" und dgl.

Die Aufschrift „mit Document" ist als Aus­
nahme, nur für die Kronsbriefe der Regierungs­
Institutionen und amtlichen Personen gestattet (gemäß 
der Anmerkung zu 8 70). f ,

§ 76. Die Bezeichnung des Namens und Wohnorts 
des Absenders auf der Correspondenz ist für diesen hin­
sichtlich der Post übergebener verschlossener Werthbriese und 
Päckchen (mit und ohne Werthangabe) obligatorisch; hin­
sichtlich der übrigen Correspondenz dagegen ist solche Be­
zeichnung dem Ermessen des Absenders überlassen. Die 
Bezeichnung der Adresse des Absenders auf der Corre- 
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spondenz ist gleichbedeutend mit dem Verlangen, ihm die 
Correspondenz zu retradiren, wenn Der Adressat nicht aus­
zufinden ist.

§ 77. Die der Post übergebenen recommandirten 
Briese, Geld- und Werthpackete und Päckchen werden von 
dem Postbeamten in die betreffenden Bücher eingetragen; 
über den Empfang solcher Correspondenz auf der Post 
wird dem Absender eine aus dem Buche herausgeschnittene 
Quittung ausgereicht, mit der Unterschrift des Empfängers 
und der Angabe, wohin und an wen die Correspondenz 
adressirt und welcher Art dieselbe ist; bei einer Werthsen- 
dung, auf wie hoch sich der Werth beläuft, desgleichen wie­
viel an Postgebühren erhoben wurde und an welchem Tage 
der Empfang stattfand.

§ 78. Der Preis der gestempelten Postcouverts wird 
dem verordneten Gewichtgelde zugeschlagen und aus l/2 Kop. 
per Couvert festgestellt.

§ 79. Die Berechtigung des Absenders einer Corre­
spondenz auf die ihm vom Postressort zu leistende Entschä­
digung für eine auf der Post verloren gegangene Corre­
spondenz behält ihre Giltigkeit während zweier Jahre, ge­
rechnet vom Tage der Abgabe der Correspondenz„ auf der 
Post. Die Absender müssen mit der Anzeige über den 
Verlust von recommandirten Briefen, Geld- und Werth- 
packeten oder Werthpäckchen, und mit ihrer Forderung wegen 
Ausreichung der ihnen zukommenden Entschädigung sich an 
das Postdepartement oder an diejenige Gouvernements- 
Postobrigkeit wenden, zu deren Wirkungskreis diejenige Post­
stelle gehört, welcher die verloren gegangene Correspondenz 
übergeben wurde; solcher Anzeige ist die Quittung über den 
Empfang der fraglichen Correspondenz auf der Post oder 

3»
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eine Copie dieser Quittung anzuschließen. Die Richtigkeit 
der Copie der Quittung muß von der örtlichen Polizei, 
einem Notair oder dem Chef der Poststelle unter Bei- 
drückung des Siegels beglaubigt sein.

Nach Ablauf der erwähnten zweijährigen Frist wird 
keine Anzeige über den Verlust einer Correspondenz und 
keine Entschädigungsforderung vom Postressort angenommen.

Die dem Absender zustehende Entschädigung wird dem­
selben sofort ausgezahlt, sobald die Auskunft über den wirk­
lichen Verlust der Correspondenz eingegangen ist und der 
Absender die Originalquittung über den Empfang der Cor­
respondenz aus der Post, falls solches nicht etwa schon früher 
geschehen ist, vorgestellt hat.

Falls der Absender wünscht, daß die ihnr vom Post­
ressort znstehende Entschädigung nicht ihm, sondern einer 
anderen Berson ausgezahlt werde, muß er hierüber eine be­
sondere schriftliche und in festgesetzter Ordnung bescheinigte 
Erklärung abgeben oder solches dem Postdepartement oder 
der Gouvernements-Postobrigkeit bei Vorstellung der Origi­
nalquittung in seinem Gesuche um Ausreichung der Ent­
schädigung anzeigen.

§ 80. Wenn Jemand (eine Person oder eine Insti­
tution) die an ihn adressirte Correspondenz von der Post 
durch einen Bevollmächtigten empfangen will, so ist er ver­
pflichtet, sich mit einem schriftlichen Gesuch an das Post­
amt, aus welchem der Empfang stattfinden soll, wegen Er- 
Iheilung eines besonderen Billets hiezu, zu wenden.

Die Billete werden zum Empfang aller Art Corre­
spondenz auf der Post, sowol der einfachen als auch der 
versicherten, durch den Vorzeiger des Billets ertheilt, was 
auch in dem Gesuche anzuführen ist.
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Geld- und Werthpackete und Päckchen, zu deren Emufange 
auf dem Postamte der Adressat durch eine Postanzeige be­
nachrichtigt wird, werden von der Post dem Vorzeiger des 
Billets ausgegeben, wenn der Adressat auf Ler Postanzeige 
und dem Billet vermerkt hat, wen er mit dem Empfange 
der Correspondenz betraut hat. Die Unterschrift des Adres­
saten braucht nicht besonders beglaubigt zu sein.

Die Billete werden nach einem vom Postdepartement 
gegebenen Schema nur für das laufende Jahr ausgegeben.

Für ein Jahresbillet zum Empfange der Correspoü- 
denz auf Poststellen in den Haupt-, Gouvernements- und 
Gebietsstädten und in der Stadt Odessa ist 1 Rbl. 50 Kop. 
und in den übrigen Städten und Ortschaften 1 Rbl. zu 
zahlen.

Anmerkung 1. Die mit einem solchen Billet versehene Person hat 
die Möglichkeit, nach Empfang der Postanzeige über die aus 
ihren Namen eingetrosfene Geld- und Werthsendung und nach­
dem sie die Postanzeige eigenhändig unterzeichnet hat, von der 
Post diese Correspondenz in Empfang zu nehmen, ohne daß es 
der Beglaubigung der Unterschrift Seitens der Polizei bedarf.

Anmerkung 2. ' Auf dem St. Petersburger und Moskauer Post­
amte und dem Warschauer Postcomptoire erfolgt die Ausgabe 
der Correspondenz je nach der Gattung derselben aus beson­
deren Expeditionen; deshalb müssen zum Empfang der Corrc- 
sponvenz aus diesen Expeditionen durch Bevollmächtigte besondere 
Billete gelöst werden.

Zur Empfangnahme jeglicher Art Correspondenz auf den 
Namen von privaten Personen und Institutionen, 
aus den Postanftalten, sind besondere Billete vorge­
schrieben.

Wenn Jemand wünscht, daß die in einer ge­
wissen Postanstalt auf seinen Namen anlangende Cor­
respondenz, sowohl einfache als versicherte, dem Vor­
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zeiger eines solchen Billets ausgereicht werde, so muß 
er sich mit einer schriftlichen Bitte an die betreffende 
Postanstalt wenden, bei Angabe seines Standes, Vor-, 
Vater- und Familien-Namens, Wohnorts, sowie dessen, 
welcher Art Correspondenz dem Vorweiser des Billets 
ausgereicht werden soll (b. h. a) offene und geschloffene 
einfache Briese, Kreuzbandsendungen und periodische 
Schriften; b) Päckchen ohne Werth; e) Postanzeigen; 
d) recommandirte Briefe; e) Geldbriefe; f) Werth- 
briefe; g) Werthpäckchen). Die Unterschrift des Bitt­
stellers muß in vorgeschriebener Weise von der ört­
lichen Polizei, oder wenn er im Staatsdienst steht, 
von seiner Obrigkeit beglaubigt und mit dem gehörigen 
Krons-Siegel versehen sein.

Das Billet wird auf den Namen des Adressaten 
(d. h. derjenigen Person, auf dessen Namen die 
Correspondenz adressirt ist), nach gegebener Form, für 
Las laufende Jahr unv für eine bestimmte Zahlung 
ausgestellt.

Bei Ausgabe von recommandirten Briefen, Geld- 
und Werthpacketen, Päckchen, sowie Postanzeigen über 
solche Correspondenz aus der Postanstalt, macht der 
Postbeamte auf dem Billet eine Notiz mit Angabe 
des Datums und der Art der ausgegebenen Corre­
spondenz, sowie auch des Werths der Pallete und 
Päckchen, der Empfänger aber hat über den Em­
pfang solcher Correspondenz im Buche zu quittiren. 
Bei Ausgabe von offenen und geschloffenen einfachen 
Briefen, Kreuzbandsendungen und Zeitschriften, welche 
an außerhalb der Stadt wohnende Personen adressirt 
sind, — an den Vorzeiger eines Billets, hat der Post­
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beamte auf dem Billet eine Notiz über die Zahl und 
die Art der ausgegebenen Correspondenz zu machen. 
Bei jeder auf dem Billet gemachten Notiz über aus­
gegebene Correspondenz ist der Stempel der Postanstalt 
beizudrücken. Um auf eine Postanzeige einen recom- 
mandirten Brief, ein Geld- oder Werthpacket, oder 
ein Päckchen von der Post zu erhalten, muß der 
Adreffat auf der Anzeige und dem Billet eine Auf­
schrift mit seiner Unterschrift machen, wen er namentlich 
damit betraut hat, die auf seinen Namen angelangte 
Correspondenz von der Post zu empfangen. Wenn 
der Adressat die Correspondenz auf eine Postanzeige 
selbst von der Post zu empfangen wünscht, so schreibt 
er nur seinen Namen auf die Anzeige. Vom Er­
messen des Adressaten hangt es ab, ob er auf der 
Anzeige und dem Billet (jedoch durchaus auf Beiden) 
sein Siegel setzen will.

Im Fall eine Privat-Jnftitution ein solches Billet 
zu haben wünscht, so muß die desfallsige Bitte im 
Namen derjenigen Personen, welche die Direction der 
Privat-Jnstitution bilden, an die Postanstalt gerichtet 
werden. In der Bittschrift muß angegeben sein, wer 
namentlich von solcher Institution damit betraut ist, 
auf den Postanzeigen die bevollmächtigende Aufschrift 
zum Erhalt der recommandirten Briefe, Pallete und 
Päckchen zu machen. Die Unterschrift dieser bevoll­
mächtigten Personen, muß sowohl auf der Bittschrift 
als auch auf dem Billete gemacht werden. Auf der 
Bittschrift, dem Billet und den Postanzeigen muß das 
Siegel der Privat-Jnstitution, wenn sie ein solches 
führt, abgedrückt sein. Die Unterschrift der im Namen
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Ler Privat-Institution supplicirenden Personen muß 
auf vorgeschriebene Weise beglaubigt sein.

Wenn die Bewohner einer besondern Oertlichkeit 
oder Anstalt, welche außerhalb der Stadtgrenze be­
legen (z. B. eines Gutes, Dorfes, Kirchspiels, einer 
Fabrik, Ferme, Schule oder dgl.) wünschen durch eine 
bevollmächtigte Person ihre einfache Correspon- 
denz (d. h. Briefe, Kreuzbandsendungen, Päckchen 
ohne Werth, Postanzeigen über versicherte Correspondenz 
und über recommandirte Briefe, welche auf Post­
anzeigen ausgegeben werden, sowie auch Zeitschriften) 
von der Post zu empfangen, und über solchen Wunsch 
ein allgemeines Protokoll oder eine Resolution auf­
setzen, so können sie die nach ihrer Ansicht nächste 
Postanstalt um Ausreichung eines allgemeinen Billets 
zur Empfangnahme sämmtlicher obiger einfachen in 
die betreffende Oertlichkeit oder Anstalt adressirten 
Correspondenz an den Vorweiser des Billets, Litten. 
Das Billet wird aber von der Postanstalt nicht auf 
den Namen derjenigen Personen, welche das Protocol! 
oder die Resolution aufgesetzt haben, ausgestellt, son­
dern überhaupt zur Empfangnahme der in die be­
treffende Oertlichkeit oder Anstalt adressirten ein­
fachen Correspondenz, und muß sodann alle solche 
Correspondenz, welche in der das Billet ertheilt 
habenden Postanstalt anlangt, dem Vorweiser dieses 
Billets unweigerlich ausgereicht werden, Lei gehöriger 
Notiz auf dem Billet über Zahl und Art der Corre­
spondenz.

Die schriftliche Bitte (in russischer Sprache) um 
Ausgabe eines Billets muß in solchem Falle der Post­
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anstatt im Namen des Bevollmächtigten oder Reprä­
sentanten jener Oertlichkeit oder Anstalt eingereicht 
werden, und muß die Bittschrift selbst mit einer Be­
glaubigung Seitens der betreffenden Polizei- oder Ge­
meindeverwaltung darüber versehen sein, daß die Bitt­
schrift in der That mit Einwilligung aller der in der 
betreffenden Oertlichkeit oder Anstalt wohnhaften Per­
sonen eingereicht wird. Zu solcher Beglaubigung muß 
das gehörige Siegel beigedrückt sein.

Das Lösen eines allgemeinen Billets zur Em­
pfangnahme sämmtlicher in eine ■ gewisse Oertlichkeit 
oder Anstalt adressirten Correspondenz, kann nicht als 
Hinderniß gelten, daß irgend welche daselbst wohnen­
den Personen, falls sie es wünschen, noch besondere 
Billete für jede Person zur Empfangnahme der auf 
ihren Namen adressirten Correspondenz von der Post 
durch den Vorweiser des Billets, erhalten.

Sobald alle drei Seiten eines Billets beschriebm 
sind, so darf ein reines Blatt Papier an dasselbe 
nicht angenäht werden, sondern ist das untauglich ge­
wordene Billet durch ein neues zu ersetzen.

Im Fall ein Billet verloren geht oder untauglich 
Wird, kann dasselbe durch ein neues ersetzt werden, 
welches 25 Kop. kostet.

Hebet das Verlorengehen eines Billets muß der 
Postanstalt, welche dasselbe ausgereicht hat, rechtzeitig 
schriftliche Anzeige gemacht werden.

Die Bittschriften sind in den Postämtern zu 
St. Petersburg und Moskau, sowie im Postcomptoir 
zu Warschau dem Expeditor derjenigen Expedition, 
aus welcher der,Bittsteller seine Correspondenz auf 
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das Billet zu erhalten wünscht, in den übrigen Post­
anstalten aber dem Chef der Postanstalt einzureichen, 
und von diesen die Billete zu erhalten, in St. Pe­
tersburg, Moskau und Warschau nach zwei Tagen 
(Sonntage ungerechnet), in den übrigen Gouverne­
ments- und Kreisstädten, woselbst Postcomptoire ex- 
istiren, am andern Tage (Sonntage ungerechnet), endlich 
in den Orten, wo Postabtheilungen oder Stationen 
mit Correspondenz-Annahme sich befinden, in dem dem 
Bittsteller angegebenen Termin.

Das Lösen eines Billets zur Empfangnahme der Corre- 
spondenz aus der Postanstalt, durch bevollmächtigte 
Personen, befreit den Vorweiser des Billets nicht von 
der Zahlung von 2 Kop. Gebühr für die zu em­
pfangende Correspondenz, falls für diese solche Gebühr 
dort, wo dieselbe eingeführt, zu entrichten ist. (§ 97.) 

§ 81. Zum Empfange von recommandirten Briefen, 
Geld- und Werthpacketen und Päckchen mit und ohne Werth­
angabe wird sofort nach dem Eintreffen der Post dem Adres­
saten eine Postanzeige zugesandt. Wenn jemand nach Em­
pfang der Postanzeige über die auf seinem Namen einge­
troffene Correspondenz sich nicht zur Entgegennahme der­
selben in 7 Tagen gemeldet, wird ihm eine zweite Postan­
zeige, über welche der Adressat in Städten zu quittiren hat, 
zugestellt. Falls der Vorzeiger der Postanzeige dem die 
Correspondenz ausliefernden Postbeamten unbekannt ist, muß 
tr auf der Postanzeige sich von der örtlichen Polizei, unter 
Beidrückung des Siegels mit dem Kronswappen (in Sie­
gellack) oder von einer dem Postbeamten bekannten Person 
bescheinigen lassen, daß er der in der Postanzeige benannte 
Adressat ist. Die auf den Postanzeigen geschriebenen Voll­
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machten müssen gleichfalls gehörig beglaubigt sein. Die 
Bescheinigung der Identität und der Handschrift der in 
Staats-Institutionen dienenden Personen kann von der Obrig­
keit derselben unter Beidrückung des Siegels mit dem 
Kronswappen (in Siegellack) ertheilt werden.

Ueber den Empfang von recommandirten Briefen, Geld- 
und Werthpacketen und Päckchen haben die Empfänger im 
Buche zu quittiren. Des Schreibens Unkundige müssen des 
Schreibens Kundige (jedoch nicht vom Postressort) auffor­
dern, statt ihrer zu quittiren.

§ 82. Recommandirte Briese und Päckchen mit und 
ohne Werthangabe, welche dem Adressaten in's Haus zu 
stellen sind, gelten als gehörig ausgeliefert, wenn sie in der 
Wohnung des Adressaten gegen Quittung derjenigen Person 
ausgeliefert werden, welche erklärt, daß die Correspondenz 
an sie adressirt ist, oder daß Ler Adressat ihr den Empfang 
übertragen hat; hiervon muß beim Quittiren über den Em­
pfang der Correspondenz Erwähnung geschehen.

§ 83. Das Gewichtgeld und die Versicherungsgebühr, 
welche der Postbeamte für die der Post übergebene Correspon­
denz empfangen und in das Empfangsbuch eingetragen hat, 
werden dem Absender der Correspondenz nicht zurückgegeben, 
auch wenn er seine Correspondenz zurückzunehmen wünscht; 
in einem solchen Falle wird die Quittung nicht aus dem 
Buche ausgeschnitten und dafür auch nicht die Zahlung von 
5 Kop. verlangt.

§ 84. Wenn Jemand es wünschen sollte, eine bereits 
auf die Post gegebene Correspondenz, welche noch nicht ab­
gefertigt oder noch nicht in ein Postpacket zur Abfertigung 
an Len Bestimmungsort verpackt ist, wieder zurückzunehmen, 
ist er verpflichtet, darüber eine schriftliche Anzeige dem Chef 
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des Postamtes, wo die Correspondenz sich befindet, mit ge­
nauer Beschreibung der Form der Correspondenz und der 
auf derselben vorhandenen Adresse zu machen. Sobald die 
Handschrift und die Adresse in der Anzeige und in der 
Correspondenz sich als übereinstimmend erweisen, wird die 
Correspondenz geöffnet und die Unterschrift auf dem Briefe 
mit der unter der Anzeige verglichen. Ist Lie Handschrift 
eine und dieselbe, so wird die Correspondenz dem Suppli- 
canten gegen dessen Quittung auf der Anzeige ausgereicht. 
Wenn die Correspondenz mit Siegellack versiegelt ist, hat 
Ler Bittsteller das Petschaft, mit welchem die Correspondenz 
versiegelt ist, beizubringen. Wenn jedoch über den Empfang 
Ler Correspondenz, welche Ler Absender ausgeliefert haben 
will, eine Quittung ausgereicht wurde, so muß außer den 
angegebenen Bedingungen, Ler Bittsteller diese Quittung 
vorstellen, die aus dem Postamte bleibt und jener Anzeige 
zugeheftet wird. ,

Eine Correspondenz, über deren Empfang eine Quit­
tung ausgestellt wurde, und welche bereits ihrer Bestimmung 
gemäß abgesertigt worden, kann zurückgefordert oder auf 
Verlangen Les Absenders an dem Bestimmungsorte aufge­
halten werden, jedoch nicht länger als 15 Tage. Die Ko­
sten für die Rücksendung der Correspondenz sind von dem 
Bittsteller zu entrichten; darüber, daß eine Correspondenz 
auszuhalten und zurückzuliefern ist, kann für Rechnung des 
Bittstellers von der Poststelle ein Telegramm abgesandt 
werden. 1 ,

Sollte jedoch nach Eröffnung der Correspondenz die­
selbe sich als nicht dem Bittsteller gehörig erweisen, so wird 
darüber ein Protocoü ausgenommen, welches Lem compe- 
tenten Gerichte zur weiteren Verfolgung des Schuldigen, 
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der sich fremdes Eigenthum anzueignen beabsichtigte, über­
geben wird. Auf der geöffneten Correspondenz aber wird 
aus der Klappenseite des Couverts die bezügliche Bemerkung 
über die Veranlassung zum Oeffnen gemacht, dieselbe sodann 
mit dem Kronssiegel versiegelt und wohin gehörig abgesandt.

§ 85. a) Theile eines Lothes oder Pfundes werden 
bei der Berechnung des Gewichts als ein ganzes Loth oder 
Pfund angenommen.

b) Theile einer Werst werden bei der Berechnung der 
Entfernungen für Packete nicht mitgerechnet.

c) Bei der Erhebung der Versicherungsgebühr ist sür 
Bruchtheile vom Kopeken ein ganzer Kopeken zu entrichten.

§ 86. Für die Rück- und Weitersendung einer Corre­
spondenz gemäß dem Verlangen des Absenders werden die 
Gewichtgelder von dem Empfänger der Correspondenz in 
demjenigen Betrage erhoben, welcher sür eine derartige Be­
förderung zu berechnen ist. Die Versicherungsgebühr und 
die Zahlung für die Quittung wird in solchem Falle nicht 
gefordert.

Sowohl hier, als im § 91 ist die Rede von 
der Uebersendung der Correspondenz aus Verlangen 
der Correspondenten, und besteht der Unterschied darin, 
daß in § 86 es sich um die Uebersendung der Corre­
spondenz auf Verlangen des Absenders, im 
§ 91 aber um die Uebersendung der Correspondenz 
auf Verlangen des Adressaten handelt. Nach 
§ 86 wird das Gewichtgeld für Rücksendung ober 
Weitersendung jeglicher Art Correspondenz erhoben, 
nach § 91 aber wird das Gewichtgeld nur für die 
Weitersendung verschlossener einfacher Briefe und 
Correspondenz-Karten nicht erhoben.
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§ 87. Es dürfen auf der Post Geld- und Werth- 
sendungen und Päckchen nicht entgegengenomm.en werden, 
welche mit Münzen, oder mit einem Lacksiegel ohne Abdruck 
versiegelt sind.

§ 88. Bekanntmachungen über Kronstorge können mit 
der Post in recommandirten Briefen und Werthvacketen 
befördert werden. In Betreff der Ordnung der Beförde­
rung solcher Bekanntmachungen, gleichwie der Zustettung 
derselben an die Adresse hat man den Swod der Gesetze, 
Ausg. v. 1857 Band X Theil I Civilrechte Art. 1910 
Forts, v. 1863 und Art. 1912 und 1913 zur Richtschnur 
zu nehmen.

§ 89. Die von den Postanstalten wegen Nichtermitte­
lung der Empfänger unausgereicht gebliebene Correspondenz 
mit Adressen der Empfänger wird vom Tage des Eingangs 
derselben bei den Postämtern in Sibirien und im Kaukasus 
drei Monate, an den übrigen Orten des Reichs aber zwei 
Monate asservirt.

Die Frist für die Aufbewahrung der auf Grund von 
Postanzeigen auszureichenden Correspondenz beginnt für 
die Postämter und Postcomvtoire mit dem Tage, an welchem 
dem Adressaten die zweite Postquittung zugestellt wurde, 
und für die Postabtheilungen und Stationen mit dem Tage 
des Einganges jener Correspondenz. Die Correspondenz 
mit der Aufschrift: poste restante (до востребовашя) 
wird von sämmtlichen Poststellen 4 Monate hindurch, ge­
rechnet vom Tage des Einganges asservirt. Die dann un­
ausgereicht gebliebene auswärtige Correspondenz wird der­
jenigen Poststelle zurückgesandt, von welcher sie anfänglich 
abgefertigt wurde. Die örtliche Correspondenz einer Stadt, 
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in welcher eine Stadtpost besteht, wird dem Postdepartement 
vorgestellt.

Anmerkung. Die vollständig frankirte Corresponded, welche aus 
den Postwaggons eingeht und nicht nach der Hingehörigkeit ver­
theilt wurde, gelangt nach Ablauf der festgesetzten Frist direct 
an das Postdepartement.

§ 90. Sobald es dem Chef der Postanstalt genau 
bekannt ist, daß der Adressat sich nach einem anderen Orte 
zum beständigen Wohnen begeben hat, werden die auf seinen 
Namen eingegangenen einfachen verschlossenen und offenen 
Briefe nach seinem neuen Wohnorte abgesandt.

§ 91. Falls Jemand der Postanstalt schriftlich die 
Anzeige macht, daß er den Ort auf einige Zeit verläßt, 
mit der Bitte, die für ihn empfangene Correspondenz auf­
zubewahren, so muß eine solche Correspondenz bis zu dem 
vom Supplicanten sestgestellten Termin, welcher jedoch nicht 
länger als 6 Monate, vom Tage der Anzeige an, dauern 
darf, aufbewahrt werden.

Wenn Jemand bei Veränderung seines Domicils schrift­
lich darum nachsucht, daß die auf seinen Namen etwa ein­
gehende Correspondenz nach seinem neuen Wohnorte über­
sandt werde, muß ein solches Gesuch von der Postanstalt 
berücksichtigt und die Correspondenz jeder Art unverzüglich 
nach dem vom Supplicanten angegebenen Orte übersandt 
werden, wobei von dem Empfänger das festgesetzte Gewichts­
porto für solche Beförderung erhoben wird, die einfache, 
verschlossene und offene Correspondenz ausgenommen, welche 
in einem derartigen Falle unentgeltlich befördert wird.

Gesuche und Anzeigen von dem Chef der Postanstalt 
unbekannten Personen hinsichtlich der Aufbewahrung oder 
Uebersendung einer Correspondenz müssen mit der gehörigen
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Beglaubigung der Unterschrift versehen sein. (Siehe An­
merk. zu 8 86.)

§ 92. Eine Korrespondenz, welche vom Bestimmungs­
orte an den Ort der Absendung zurückgeschickt wird, ist in 
der Postanstalt während dreier Monats aufzubewahren. 
Die Correspondenz, auf welcher die Adresse des Absenders 
bezeichnet ist, wird demselben gegen Zahlung des Gewicht­
geldes für die Rücksendung der Correspondenz retradirt. 
Wenn über den Empfang der Correspondenz auf der Poft 
eine Quittung ausgestellt war, muß diese der Postanstalt 
zurückgeliefert werden.

Ein einfacher verschlossener Brief, welcher bei der Ab­
gabe zur Post nicht vollständig frankirt wurde, wird dem 
Absender nicht anders retradirt, als gegen Nachzahlung des 
festgestellten Gewichtgeldes für die erste Beförderung mit 
der Post.

Die den Absendern unausgereicht gebliebene Correspon­
denz mit Ausnahme der offenen Briefe, Kreuzbandsendungen 
und Päckchen, wird nach Ablauf von drei Monaten an Las 
Postdepartement abgefertigt. Offene Briefe und Kreuzband­
sendungen werden nach Ablauf dieser Zeit in der Postan­
stalt vernichtet. Ueber die Zahl und Art solcher vernich­
teten Correspondenz und wann solches geschah, ist ein Pro­
tocoll aufzunehmen. Päckchen, welche auf Len Postämtern, 
Gouvernements- und Gebiets-Postcomptoiren und in dem 
Odessaschen Grenzpostcomptoire asservirt wurden, werden 
in Gegenwart des Dirigirenden der Postanstalt, seines Ge- 
hülfen und eines Beamten des örtlichen Controllinstituts 
(wo sich ein solches befindet) geöffnet, worauf mit Lem In­
halt des Päckchens in der in § 94 angegebenen Ordnung 
zu verfahren ist; die bei den übrigen Postanstalten unauS-
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gereicht gebliebenen Päckchen werden der denselben vorge­
setzten Gouvernements-Postanstalt behufs Oeffnung derselben 
in eben derselben Ordnung zugesandt.

Wenn ein bei der Postanstalt eingegangenes Päckchen 
Feuchtigkeit oder Geruch zu verbreiten anfängt, ist dasselbe 
sofort ttt Gegenwart des Chefs der Postanstalt und eines 
Polizeibeamten zu öffnen. Falls sich in dem Päckchen ein 
verdorbener Gegenstand befindet, ist derselbe sofort aus dem 
Päckchen zu entfernen und zu vernichten, während das 
Uebrige wiederum verpackt und das Päckchen mit dem Sie­
gel der Postanstalt und der Polizei versiegelt wird, liebet 
alles dieses ist ein Protocoll aufzunehmen.

§ 93. Eine Korrespondenz, welche gemäß der Post­
verordnung der Abfertigung nicht unterliegt, wie z. B. ohne 
gehörige Adresse, unfrankirt und dgl., wird in den Postan­
stalten während dreier Monate, gerechnet von dem Tage 
der hierüber zur allgemeinen Wissenschaft erlassenen Be­
kanntmachung, aufbewahrt; woraus mit derselben gemäß 
der in § 92 enthaltenen Bestimmung, hinsichtlich der den 
Absendern nicht ausgereichten Correspondenz an dem Orte 
der Absendung, verfahren wird.

§ 94. Bei dem gemäß § 92 bei der Postanstalt statt­
habenden Oeffnen eines Päckchens ist Folgendes zu beobachten:

Falls in dem Päckchen Gelder oder zur Postbeförderung 
nicht statthafte Gegenstände, welche heimlich hineingelegt 
waren, gefunden werden, ist damit gemäß § 95 Pkt. 1 zu 
verfahren. Tie heimlich hineingelegten Briefe werden dem 
Postdepartement behufs Wahrnehmung des Erforderlichen 
auf Grund des § 95 Pkt. 1 zugestellt.

In Betreff der aus dem Päckchen herausgenommenen 
Sachen, Documente und sonstigen Gegenstände, welche

Temp. Post-Regeln. 4
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Weder heimlich hineingelegt waren, noch auch zu denjenigen 
gehören, die nicht befördert werden dürfen, muß dasselbe 
befolgt werden, was in § 95 Pkt. 2 hinsichtlich der aus 
Briesen und Geld- und Werth-Sendungen herausgenom­
menen Gegenstände ähnlicher Art bestimmt ist; nur die 
Gelder und GelddocumenLe sind der örtlichen Rentei zu 
übersenden.

Anmerkung. Kisten, Leinwand und sonstige von den Sendungen 
nachgebliebene Gegenstände, welche keine Bestimmung haben, 
werden den niedern Dienern derjenigen Poststelle, bei welcher 
die Päckchen geöffnet wurden, zu deren Besten übergeben.

§ 95. Die dem Postdepartement zugesauote, unver­
theilt gebliebene Correspondenz wird in einer besonderen 
Commission, deren Glieder der Minister des Innern be­
stimmt, geöffnet und mit derselben in folgender Art ver­
fahren:

1) Wenn in einfachen und reeommandirten Briesen 
und Werthpacketen sich Gelder vorfinden, werden die Gelder 
zum Besten der Posteinkünfte confiseirt, die aus einfachen 
Briefen herausgenommenen Sachen und Gegenstände von 
Werth öffentlich versteigert, die übrigen aber vernichtet. 
Die aus dem Verkauf gelösten Gelder sind nach Abzug 
der dabei geursachten nothwendigen Kosten zu den Post­
einkünsten zu schlagen.

2) Die aus reeommandirten Briefen und Packeten 
herausgenommenen Renten tragenden oder sonstigen Werth- 
papiere, gleichwie die aus Geldpacketen herausgenommenen 
Gelder sind der Hauptrentei zur Aufbewahrung als Deposite 
des Postdepartements zu übersenden, die einigen Werth 
habenden Sachen und Gegenstände aber werden verkauft 
und das gelöste Geld gleichfalls an die Hauptrentei zur 
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Aufbewahrung als Deposit des Postdepartements abgesandt; 
die übrigen Sachen werden vernichtet.

Alle übrigen Documente, welche in Briefen und 
Packetengefunden werden, sind der Gouvernements-Regierung 
desjenigen Gouvernements, aus welchem die Correspondenz 
stammt, behufs Ausreichung an den Absender oder seine 
Erben gegen Erhebung der für solche Zusendung zu be­
rechnenden Postgebühr, zu übersenden.

Auf die den Renteien zur Aufbewahrung übergebenen 
Gelder und Werthpapiere, welche aus der Correspondenz 
herausgenommen wurden, behält der Absender derselben 
sein Recht im Laufe von 10 Jahren, gerechnet vom Tage 
der ersten Bekanntmachung; dann fließen die Gelder zu 
den Posteinnahmen, die Werthpapiere aber werden zum 
Besten der Postkasse verkauft.

3) Die Briefe selbst und die Umschläge zu denselben 
werden vernichtet.

§ 96. liefe er jegliche Correspondenz, die aus irgend 
welchem Grunde nicht befördert oder in Folge Nicht­
aussindens des Adressaten nicht ausgereicht werden konnte, 
werden in den Postanstalten Bekanntmachungen ausgehängt; 
außerdem ist, wenn die Postanstalt, bei welcher die Corre­
spondenz aufbewahrt wird, sich in einer Stadt befindet, 
in welcher die Gouvernements-Zeitung erscheint, nach Maß­
gabe des Ersorderniffes durch diese Zeitung eine Publi­
cation zu erlassen (in St. Petersburg und Moskau durch 
die Polizeizeitung). -

Hebet die geöffneten reeommandirten Briese, Geld- 
und Werthsendungen und Päckchen, gleichwie über die in 
denselben gefundenen und der Krone nicht zusallenden Ein­
lagen, sowie darüber, woher dieselben gekommen sind, er­
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lassen die Postanstalten nach Maßgabe des Erfordernisses 
durch die Gouvernements-Zeitungen (in St. Petersburg 
durch den Regierungs-Anzeiger) Bekanntmachungen.

Die in diesem § erwähnten Bekanntmachungen der 
Postanstalten werden in dem Regierungs-Anzeiger und den 
Gouvernements-Zeitungen (Zeitungen des Ministerii des 
Innern) unentgeltlich abgedruckt.

§ K7. Für das Zustellen von auswärtigen Briefen 
(offenen und verschlossenen, einfachen und reeommandirten) 
und von Postanzeigen über eingegangene recommandirte 
Briese, Geld- und Werthsendungen und Päckchen in die 
Wohnung des Adressaten, so wie für die Auslieferung von 
auswärtigen Briesen (offenen, verschlossenen, einfachen und 
reeommandirten), Geld- und Werthsendungen und Päckchen 
aus der Postanstalt, wenn über deren Eingang den Adres­
saten keine Postanzeige gesandt worden, wird eine beson­
dere Gebühr von 3 und 2 Kop. für jede Correspondenz 
und Postanzeige festgesetzt; es ist namentlich in den Haupt-, 
Gouvernements- und Gebietsstädten, in der Stadt Odessa, 
gleichwie in Städten, woselbst Kreis-Postcomptoire 1. Klasse 
bestehen, für die Zustellung der Correspondenz und der Post­
anzeigen in die Wohnung des Adressaten 3 Kop. und für die 
Ausreichung der Correspondenz aus der Postanstalt 2 Kop. zu 
entrichten, in allen übrigen Städten und Ortschaften, woselbst 
Grenz - Postcomptoire, Kreis-Posteomptoire nicht 1. Klasse 
und Postabtheilungen bestehen, werden sowohl für das Zu­
stellen der Correspondenz und der Poftanzeigen in die Woh­
nung des Adressaten, als auch für die Ausreichung der 
Correspondenz aus der Postanstalt 2 Kop. erhoben. *

Anmerkung 1. Die Gebühr von 3 und 2 Kop. wird nicht erho­
ben für die Correspondenz: 1) welche aus den Namen von 
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UntermilitairS, die int wirklichen Dienste -ei Heerestheilen, 
Verwaltungen und Anstalten des Kriegs-, Land- und Marine» 
ressorts dienen, lautet und welche den Adressaten nicht persön­
lich, sondern durch ihre Obrigkeit ausgereicht wird; 2) welche 
aus den Namen von Staats-Institutionen und Aemtern (d. h. 
wenn aus der Adresse der Correspondeuz nur das Amt benannt 
ist und nicht auch der Name der dieses Amt bekleidenden Per­
son) adressirt sind, und 3) welche von Staats-Institutionen 
und Aemtern unter dem denselben verliehenen Kronssiegel be­
fördert wird, wenn auf dem Umschlag der Correspondenz an­
gegeben ist, von welcher Staats-Institution oder amtlichen Person 
diese Correspondenz abgefertigt wird.

Anmerkung 2. Jeder Adressat ist berechtigt, die Entgegennahme 
einer Correspondenz und Postanzeige, für welche die Gebühr 
von 3 und 2 Kop. zu zahlen ist, abzulehnen, ohne die Corre­
spondenz oder die Postanzeige zu öffnen.

Verzeichnis der Städte, in denen sich Krons-Post-
Cowptoire 1. Klasse befinden.
Arsamas, Balta, Barnaul, Bachmut, Berdi- 

tschew, Berdäusk, Blagowestschensk, Bobruisk, Brest, 
Belgorod, Belostok, Dorpat, Dünaburg, Gluchow, 
Jekaterinenburg, Jeletzk, Jelisawetgrad, Jeniseisk, Ja­
kutsk, Koslow, Krementschug, Kronstadt, Kutais, Lodz, 
Malmüsch, Mariupol, Mohilew (im Podolischen Gouv.), 
Morschansk, Nikolajewsk (in Ost-Sibirien), Niko­
lajew (Gouv. Cherson), Neschin, Pawlowsk (Gouv. 
Woronesh), Rschew, Rowno, Romni, Roslawl, Ro 
stow (Gouvern. Jekaterinoslaw), Ribinsk, Semipala­
tinsk, Sumü, Selo, Schuja, Taganrog, Tümen, 
Tschenstochow, Uman, Wlotzlawsk, Werchneudinsk, 
Wladikawkas, Zarskoe.

§ 98. Die für die Zustellung von Päckchen in's Haus 
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in § 26, die für Billete in § 80 und die für die Zustel­
lung und Ausreichung der Correspondenz mit 3 und 2 Kop. 
in § 97 erwähnten Gebühren werden zum Besten der Post­
anstalten, zu Gehaltszulagen für Postbeamte, zur Verstär­
kung der Mittel der Postanstalten, zu öconomischen Bedürf­
nissen und überhaupt zur Vornahme von Verbesserung in 
der Zustellung der Correspondenz in den Städten erhoben. 
Ausgaben aus diesen Gebühren finden mit Genehmigung 
des Postdepartemests statt.

§ 99. Die Gesuche und Anzeigen von Privatpersonen 
und Institutionen, welche an das Postdepartement und an­
dere Postanstalten in Betreff der Correspondenz gerichtet 
werden, können auf gewöhnlichem Papier geschrieben sein; 
für den Schriftwechsel in Betreff derartiger Gesuche und An­
zeigen wird keine Stempelposchlin erhoben.

§ 100. Sobald diese Bestimmungen mit dem 1. Ja­
nuar 1872 in Kraft treten, gelten von da ab folgende Ar­
tikel als temporär aufgehoben: a) des Postustavs, Ausgabe 
von 1857 und der Fortsetzung von 1863 und 1868; Art. 
329-331 incL, 336—344 incl., 347—354 incL, 356—365 
inel., 372, 387—389 incl., 393, 394, 398, 421, 424, 425, 
435, Anmerknng zu Art. 438, 439, 441 447 inel. und 
461— 477 incl. und b) der Sammlung von Postregeln des 
Zorthum Polens Ausg. von 1860: 22, 23, 111, 298—300 
incl., 302, 304—308 incl., 313, 315, 318, 320, 321, 322 
409, 412—417 incl., 421, 425 -427 incl., 437, 463—470 
inel., 472, 475—477 inel., 480, 481, 483, 494, 497, 
499—502 incl., 504, 505, 507—513 incl., 516, 518, 
520, 522—528 incl., 531—535 inel., 542—547 inel., 
549—554 incl., 614, 617, 618, 622 und 635.
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Besondere Bemerkungen.
1. Auf den Post-Stationen, auf denen An­

nahme und Ausgabe einfacher Correspondenz einge­
richtet ist, findet Annahme und Ausgabe offener und 
geschloffener einfacher Briefe, Kreuzbandsendungen, 
sowie Ausgabe von Zeitschriften statt.

2. Auf den Post-Stationen, auf denen An­
nahme und Ausgabe jeglicher Art Correspondenz ein­
gerichtet ist, werden an einem Empfangstage von einem 
und demselben Absender nicht mehr Werthe (d. h. 
Geldpackete, Werthpackete und Werthpäckchen) zur Be­
förderung angenommen, als für 1000 Rbl.

3. In den Post-Abtheilungen und Post-Sta­
tionen wird die Annahme von geschlossenen Werth- 
packeten bis auf weitere specielle Anordnung, nicht 
stattfinden.

4. In den Post-Abtheilungen aussen Eisenbahn­
Stationen, findet vor Abgang des Postzuges, Annahme 
und Ausgabe der in diese Abtheilungen adressirten, 
offenen und geschlossenen einfachen" Briefe und Kreuz­
bandsendungen, sowie auch Annahme von recomman- 
dirten Briefen und Ausgabe von Zeitschriften statt. Re- 
commandirte Briefe, Packete (d. h. Geld- und Werth- 
briefe) und Päckchen, welche an solche Abtheilungen 
adressirt find, werden dem örtlichen Postamt oder Post­
comptoir zur Ausreichung an wen gehörig übergeben.

Die ausländische Correspondenz wird in den 
Städten und Ortschaften, wo Postämter^ und Post- 
comptoire existiren in den Post-Abtheilungen der 
Eisenbahnstationen nicht ausgegeben.
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5. Bis zur Herbeiführung einer Vereinbarung 
mit sämmtlichen Eisenbahn-Gesellschaften im Reich 
hinsichtlich der Controle der auf den Eisenbahnlinien 
befindlichen Stations-Chefs über Empfang der auf 
die Eisenbahn-Stationen adressirten Correspondenz aus 
dem Postwaggon, können direct auf die Eisenbahn­
Stationen, wo keine Postanstalt existirt, nur offene, 
vollständig frankirte geschloffene Briefe, Kreuzband­
sendungen und Zeitschriften gesandt und hingeschafft 
werden. Nicht vollständig frankirte einfache Briefe, 
welche aus den Briefkasten genommen und an solche 
Stationen adressirt sind, werden zur nächstbelegenen 
Postanstalt geschafft, welche dann von sich aus Post­
anzeigen über die erhaltenen Briefe an jene Stationen 
sendet.

6. Wenn der Absender eines recommandirten 
Briefes, eines Geld- oder Werthpackets oder Päckchens 
wünscht, daß vom Adressaten außer der Quittung im 
Empfangsbuche noch eine besondere Quittung über 
den Empfang der ihm gesandten Correspondenz ge­
nommen werde, welche Quittung ihm zuzusenden ist, 
so hat derselbe bei Abgabe der Correspondenz auf der 
Post darüber Anzeige zu machen und das Gewichtgeld 
für ein Loth zu bezahlen.


